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Zweckverband der Abwasserregion Solothurn-Emme (ZASE): Neue Statuten 
  

1. Ausgangslage 

Am 15. Dezember 2025 ersuchte der Zweckverband der Abwasserregion Solothurn-Emme (ZASE) 
die Kantone Bern und Solothurn um Genehmigung der neuen Statuten. Das Amt für Wasser und 
Abfall des Kantons Bern genehmigte die Statuen am 27. Januar 2026. Gleichzeitig übermittelte 
sie dem Kanton Solothurn die Statuten zur Genehmigung.  

2. Erwägungen 

Die von der Delegiertenversammlung der ZASE am 7. Mai 2024 beschlossenen neuen Statuten 
wurden nachfolgend von allen Verbandsgemeinden beschlossen. Das Verfahren wurde richtig 
durchgeführt. 

Die Statuten geben rechtlich zu keinen Bemerkungen Anlass. Die summarische Prüfung und Ge-
nehmigung erfolgt jedoch unter dem selbstverständlichen Vorbehalt einer - insbesondere - ge-
richtlichen Prüfung in einem konkreten Anwendungsfall. 

3. Beschluss 

3.1 Die Statuten des Zweckverbands der Abwasserregion Solothurn-Emme (ZASE) vom 
7. Mai 2024 werden genehmigt.  

3.2 Der Zweckverband der Abwasserregion Solothurn-Emme (ZASE) hat die Genehmi-
gungsgebühr von Fr. 1’500.00 zu bezahlen. 

Yves Derendinger 
Staatsschreiber 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons 
Solothurn eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu ent-
halten. 

Kostenrechnung Zweckverband der Abwasserregion Solothurn-Emme 
(ZASE), Emmenspitz, 4528 Zuchwil   

Genehmigungsgebühr: Fr. 1’500.00  (4210000 / 054 / 81087) 
   
Zahlungsart: Mit Rechnung, zahlbar innert 30 Tagen 
 Rechnungstellung durch Staatskanzlei 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement, Rechtsdienst (is) 
Bau- und Justizdepartement (cn) (2), mit 1 Statuten 
Bau- und Justizdepartement, Debitorenbuchhaltung 
Amt für Raumplanung, mit 1 Statuten 
Amt für Umwelt, mit 1 Statuten 
Amt für Gemeinden 
Zweckverband der Abwasserregion Solothurn-Emme (ZASE), Emmenspitz, 4528 Zuchwil, mit 

Rechnung und 2 Exemplaren der Statuten (Einschreiben) 
Amt für Wasser und Abfall des Kantons Bern, Reiterstrasse 11, 3013 Bern, mit 2 Exemplaren der 

Statuten (Einschreiben) 
 


